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Auszug aus der Bilanz Vorjahr in TEURin EUR

AKTIVA 3.149,17 8

Anlagevermögen 0,00 0

Immaterielle Vermögensgegenstände 0,00 0

Sachanlagen 0,00 0

Finanzanlagen 0,00 0

Umlaufvermögen 3.149,17 8

Vorräte 0,00 0

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 400,00 1

Wertpapiere und Anteile 0,00 0

Kassenbestand, Schecks, Guthaben bei Kreditinstituten 2.749,17 7

Rechnungsabgrenzungsposten 0,00 0

Aktive latente Steuern 0,00 0

PASSIVA 3.149,17 8

Negatives Eigenkapital / Eigenkapital -2.450,83 2

eingefordertes Stammkapital 35.000,00 35

Stammkapital 35.000,00 35

davon eingezahlt 35.000,00 35

Kapitalrücklagen 0,00 0

Gewinnrücklagen 0,00 0

Bilanzverlust -37.450,83 -33

davon Verlustvortrag -32.885,47 -26

Rückstellungen 3.200,00 2

Verbindlichkeiten 2.400,00 4

Rechnungsabgrenzungsposten 0,00 0
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offenzulegender Anhang
Angabe, wenn die einmal gewählte Form der Darstellung, insbesondere der Gliederung der Bilanz, nicht
beibehalten wurde (§ 223 Abs. 1 UGB):

Das Nichtanführen eines Punktes dieses Anhangs gilt als Erklärung, dass die entsprechenden Angaben für die
Gesellschaft nicht zutreffen (UGB-Formblatt-VO idF BGBl. II Nr. 412/2015).
Begründung dafür:

Bei Ausweis eines "negativen Eigenkapitals": Erläuterung, ob eine Überschuldung im Sinne des
Insolvenzrechts vorliegt (§ 225 Abs.1 UGB):

Die Gesellschafter haben eine Nachschussverpflichtung in Höhe des negativen Eigenkapitals abgegeben; eine
Überschuldung iSd Insolvenzrechts liegt daher nicht vor.

Durchschnittliche Zahl der Arbeitnehmer/innen während des Geschäftsjahrs (§ 237 Abs. 1 Z 6 UGB):
0
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